
NiedersÄchsischer Landtag  16. Wahlperiode Drucksache 16/0000

1

Gesetzentwurf

Fraktion B�ndnis 90/Die Gr�nen Hannover, den 06.04.2011

Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschlie�en:

Gesetz 
zur Verbesserung der Direkten Demokratie in Niedersachsen

Art. 1

�nderung der nieders�chsischen Verfassung

Die Nieders�chsische Verfassung in der Fassung vom 19.05.1993 (Nds. GVBl. 1993, 107), 
zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 18. Juni 2009 (Nds. GVBl. S. 276), wird wie folgt ge�ndert:

1. In Art. 47 werden die Ziffern „70.000“ durch „0,5 vom Hundert“ ersetzt.

2. In Art. 48 Abs. 3 wird das Wort „zehn“ durch das Wort „f�nf“ ersetzt.

3. In Art. 49 Abs. 2 werden die Worte „jedoch mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten“ ge-
strichen.

4. In Art. 49 Abs. 2 S. 3 werden die Worte „ mindestens die H�lfte der Wahlberechtigten zu-
stimmt“ durch die Worte „mindestens 30 vom Hundert der Wahlberechtigten zustimmen und 
eine Mehrheit von 2 Dritteln der Stimmen erreicht wird.“ 

Art. 2

�nderung des Nieders�chsischen Gesetzes �ber Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid

Das Nieders�chsische Gesetz �ber Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in der 
Fassung vom 23.06.1994 (Nds. GVBl. 1994, 270), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 15.7.1999 
(Nds. GVBl. S. 157), wird wie folgt ge�ndert:

1. In �3 werden die Ziffern „70.000“ durch „0,5 vom Hundert“ ersetzt.

2. �19 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Abs. 1 werden die Ziffern „25.000“ durch „20.000“ ersetzt

b) Es wird folgender Absatz 5 eingef�gt:

„Die Vertreterinnen und Vertreter sind verpflichtet, dem Landeswahlleiter gleichzeitig mit dem 
Antrag auf Zul�ssigkeit nach Abs. 1 einen Bericht �ber die geplante Struktur der Finanzierung ih-
rer Kampagne vorzulegen. Der Bericht muss von allen Vertreterinnen und Vertretern handschrift-
lich unterzeichnet sein. Der Landeswahlleiter ver�ffentlicht den Bericht umgehend im Internet. 
Ver�ndert sich w�hrend der laufenden Kampagne f�r das Volksbegehren oder den Volksentscheid 
die Struktur der Finanzierung nicht nur unwesentlich, so ist dies umgehend dem Landeswahlleiter 
anzuzeigen. Nach Abschluss des Volksbegehrens und bei dessen Nicht-Annahme durch den 
Landtag nach Abschluss des Volksentscheides, legen die Vertreterinnen und Vertreter dem Lan-
deswahlleiter einen Abschlussbericht �ber die Finanzierung der Kampagne vor. “
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a) Es wird folgender Absatz 6 eingef�gt:

„Die Vertreterinnen und Vertreter sind berechtigt, f�r die Kampagne f�r das Volksbegehren 
Spenden anzunehmen. F�r die Annahme und die Zul�ssigkeit von Spenden gelten �25 Abs. 1, 2 
und 4 Parteiengesetz entsprechend mit der Ma�gabe, dass die Weiterleitung an den Pr�sidenten 
oder die Pr�sidentin des nieders�chsischen Landtages erfolgen muss. Spenden, die im Einzelfall 
die H�he von 5.000€ �bersteigen sind dem Landeswahlleiter unverz�glich anzuzeigen. Dieser ver-
�ffentlicht die Spenden unverz�glich im Internet. Als Spende gem�� Satz 3 gelten auch mehrere 
Spenden durch dieselbe nat�rliche oder juristische Person, die zusammen die Summe von 5.000€
�bersteigen.“

1. Es wird folgender �19a eingef�gt:

„� 19a Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen �15 Abs. 5 vors�tzlich oder grob fahrl�ssig einen fal-
schen oder unvollst�ndigen Bericht vorlegt oder eine notwendige Korrektur oder Erg�nzung nicht 
vornimmt oder entgegen �15 Abs. 6 eine Spende nicht weiterleitet. Die Ordnungswidrigkeit wird 
mit Geldbu�e bis zu 10.000€ bestraft.“

1. In � 22 Abs. 2 werden die Ziffern „10“ durch „5“ ersetzt.

2. In � 33 Abs. 1 werden die Worte „jedoch mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten“ ge-
strichen.

3. Der � 33 Abs. 2 erh�lt folgende Fassung „Wenn im Fall des � 28 Abs. 3 mehr als einer der 
Gesetzentw�rfe das Ergebnis nach Absatz 1 erreicht, so ist von diesen Entw�rfen derjenige 
beschlossen, der bei der Stichfrage die Mehrheit der g�ltigen Stimmen erreicht hat. Ergibt 
sich bei der Stichfrage Stimmengleichheit, so ist der Gesetzentwurf angenommen, der die 
meisten g�ltigen Ja-Stimmen erhalten hat. Ist die Zahl der g�ltigen Ja-Stimmen f�r mehrere 
Gesetzentw�rfe gleich, so ist derjenige angenommen, der den gr��ten �berschuss der Ja-
Stimmen �ber die Nein-Stimmen hat.“

4. � 38 wird wie folgt ge�ndert:

a) Die Nummern 2, 4 und 6 gestrichen. 

b) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 3.

d) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 4.

e) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 5.

f) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 6.

g) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 7.

Art. 3 

�bergangsvorschriften

Auf Volksinitiativen, Volksbegehren, die bereits vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes beim 
Landeswahlleiter angezeigt worden sind, finden die bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gel-
ten Vorschriften Anwendung. Dies gilt auch f�r Volksentscheide, deren Volksbegehren bereits vor 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes angezeigt worden ist.

Art. 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verk�ndung in Kraft.
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Begr�ndung

A. Allgemeiner Teil:

I. Anlass und Ziel

Aktuelle Debatten um das Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“, Gro�demonstrationen gegen die Atom-
kraft oder auch das laufende Volksbegehren f�r gute Schule in Niedersachsen zeigen, dass die 
B�rgerinnen und B�rger in Deutschland zunehmend st�rker und direkter an politischen Entschei-
dungen beteiligt werden wollen. Volks- und B�rgerentscheide �ber einzelne Sachfragen erm�gli-
chen es B�rgerinnen und B�rgern sich auch zwischen zwei Wahlterminen direkt an politischen 
Entscheidungen zu beteiligen. Eine direkte Abstimmung kann, gerade bei politischen Gro�projek-
ten mit hohem Konfliktpotenzial, zu einer Befriedung und einer h�heren Akzeptanz beitragen. Die 
Kluft zwischen parlamentarischer Politik und B�rgergesellschaft kann mit Plebisziten �berwunden 
werden. Direkte Demokratie kann ein wirksames Mittel sein, um Politikm�digkeit, Apathie und 
Vertrauensverlust in die politischen Eliten abzubauen.

In Niedersachsen gibt es mit der Volksinitiative, dem Volksbegehren und dem Volksentscheid 
mehrere Elemente direkter Demokratie. Diese sind aber auf Grund sehr hoher H�rden bislang in 
der Geschichte Niedersachsens kaum erfolgreich genutzt worden. Lediglich einmal schaffte es ein
Volksbegehren die hohe H�rde von 10 Prozent der Wahlberechtigten zu nehmen. Zu einem 
Volksentscheid kam es nicht, da der Landtag damals die Gesetzesvorlage annahm. Die Direkte 
Demokratie l�uft aber ins Leere, wenn sie auf Grund zu hoher H�rden real so gut wie keine An-
wendung findet. Auch die H�rden f�r den Erfolg eines Volksentscheides liegen sehr hoch: Das Zu-
stimmungsquorum von einem Viertel der Wahlberechtigten ist sehr hoch. Ein solches Zustim-
mungsquorum ist zudem ein Sonderfall im System der Wahlen und Abstimmungen: Weder bei 
Landtags- noch bei Kommunalwahlen (mit Ausnahme des Sonderfalls �45g Abs. 3 NKWG) gibt 
es zur G�ltigkeit der Wahl ein Mindestquorum. Diese Wahlen, die die parlamentarische Mehrheit 
von jeweils f�nf Jahren bestimmen, haben viel weitergehende Auswirkungen als eine Abstimmung 
�ber eine Einzelfrage.

Grund- und Minderheitenrechte sowie die demokratischen Grundprinzipien d�rfen auch durch 
Volksentscheide nicht beeintr�chtigt werden. Dies wird durch Art. 46 Abs. 2 der Nieders�chsi-
schen Verfassung sichergestellt.

II. Auswirkungen auf die Umwelt, auf den l�ndlichen Raum, auf die Landesentwicklung, auf die 
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und M�nnern, auf schwerbehinderte Menschen und 
auf Familien.

Keine

III. Der Gesetzentwurf bewirkt keine direkten Folgen f�r die Haushalts- und Finanzwirtschaft des 
Landes.

B. Besonderer Teil

Zu Art. 1

Der Artikel senkt die H�rden in der Landesverfassung, die zur Initiierung von Volksinitiative und 
Volksbegehren sowie zum Erfolg eines Volksentscheides notwendig sind. Die Regelungen sind 
notwendig, um die direkte Demokratie in Niedersachsen zu verbessern und Mitwirkungsm�glich-
keiten f�r B�rgerinnen und B�rger auszuweiten. Gesenkt werden sowohl die H�rden zur Initiierung 
von Volksinitiative und Volksbegehren als auch zum Erfolg eines Volksentscheides. Die Nr. 4 des 
Entwurfes senkt die H�rden zur �nderung der Nieders�chsischen Verfassung durch Volksent-
scheid ab. Das Quorum orientiert sich dabei an dem gemeinsamen Gesetzentwurf der Bundes-
tagsfraktionen von SPD und GR�NEN aus dem Jahr 2002 (Bundestagsdrucksache 14/8503), mit 
dem Unterschied, dass statt des Mindestbeteiligungsquorums ein Mindestzustimmungsquorum 
eingef�hrt wird, das aber in seiner H�he ann�hrend dem in dieser Bundestagsdrucksache vorge-
schlagenen Beteiligungsquorum entspricht. 

Zu Art. 2 
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Der Artikel �ndert als Folge der Verfassungs�nderung aus Art. 1 die notwendigen Anpassungen 
des Nieders�chsischen Gesetzes �ber Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid.

Zu � 3. 

Es handelt sich um eine Folge�nderung aus Art. 1.

Zu �� 19, 19a:

Die neuen Vorschriften f�gen erstmals in das Gesetz �ber Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid Regelungen �ber transparente Finanzierung der Kampagnen ein. Diese Transpa-
renzvorschriften sind notwendig, damit sich die B�rgerinnen und B�rger ein Bild davon machen 
k�nnen, welche Interessen- und Einflussgruppen hinter der jeweiligen Initiative stehen. Der Bericht 
�ber die Struktur der Finanzierung nach �19 Abs. 5 muss dabei nicht detailliert alle Aspekte der 
Finanzstrukturen darstellen. Er muss aber angeben, ob die Materialien f�r die Unterschriften-
sammlung und die Kampagne �berwiegend aus Finanzmittel von Verb�nden, aus Einzelspenden 
oder aus sonstigen Einnahmen finanziert werden sollen. Die jeweiligen Verb�nde, Unternehmen 
oder Organisationen m�ssen namentlich angegeben werden. Der Bericht kann laufend erg�nzt 
und korrigiert werden. Dabei k�nnen unwesentliche �nderungen au�er Acht bleiben. Ergibt sich 
aber zum Beispiel, dass entgegen der urspr�nglichen Planungen nicht auf eine Vielzahl von Ein-
zelspenden sondern auf Mittel von politischen Verb�nden zur�ckgegriffen werden soll, so muss 
dies dem Landeswahlleiter angezeigt werden. Au�erdem werden die Regelungen �ber das Verbot 
bestimmter Spenden aus dem Parteiengesetz des Bundes �bernommen sowie eine Vorschrift zur 
Bestrafung von Verst��en gegen die Transparenzverpflichtungen erg�nzt. Bei der Bewertung der 
Frage, ob ein vors�tzlicher oder grob fahrl�ssiger Versto� gegen die Transparenzverpflichtungen 
nach �19 vorliegt, ist zu beachten, dass Volksbegehren und Volksentscheid auch f�r nicht-
professionell politisch agierende Personengruppen offen stehen soll.

Im �brigen handelt es sich um Folge�nderungen aus Art. 1 .

Zu �� 22:

Es handelt sich um Folge�nderungen aus Art. 1.

Zu � 33:

Bei der �nderung in � 33 Abs. 1 handelt es sich um eine Folge�nderung aus Art.1

Die Neufassung des Abs. 2 f�hrt f�r den Fall das zwei Alternativen zur Abstimmung stehen eine 
Stichfrage – �hnlich wie in den entsprechenden Gesetzen in Bayern und Bremen - in das Verfah-
ren ein, um so eine Priorisierung der Stimmen, d.h. eine genauere Ermittlung des W�hlerwillens 
zu erreichen.

Zu � 38

Die Vorschrift fasst die M�glichkeiten f�r Verordnungserm�chtigungen enger. Zusammen mit � 2 
sichert diese Vorschrift, dass Volksentscheide im Wesentlichen unter denselben Bedingungen 
stattfinden wie allgemeine Wahlen. Einschr�nkungen, etwa bei der Wahlbenachrichtigung, der 
Anzahl der Wahllokale oder den M�glichkeiten zur Briefwahl, sind damit zuk�nftig nicht mehr 
m�glich.

Zu Art. 3

Art. 3 regelt den �bergang, d.h. f�r Volksinitiativen, Volksbegehren die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes angezeigt wurden gilt das zum Zeitpunkt der Anzeige geltende Gesetz. Sofern ein Volks-
entscheid nach erfolgreichem Volksbegehren durchgef�hrt wird, gilt das zum Zeitpunkt der Anzei-
ge des Volksbegehrens geltende Gesetz.

Zu Art. 4

Regelt das Inkrafttreten der �nderungen

Fraktionsvorsitzender


